2 Naturparke — lindliche Rdume —
Regionalentwicklung

Ausgehend von der Beschreibung und Abgrenzung der unterschiedlichen Grof3-
schutzgebiete in Deutschland wird in einem ersten Schritt die Entwicklungsge-
schichte der Naturparke und der Wandel ihrer Aufgaben und Ziele beschrieben.
Naturparke liegen in lindlichen Rdumen und werden damit auch mit deren Proble-
men konfrontiert. Dementsprechend ist die Darstellung deren Entwicklung und
deren Probleme relevant. Zudem ist die Betrachtung von Konzepten zur Aufwer-
tung lindlicher Rdume, wie der nachhaltigen Regionalentwicklung und dem Regio-
nalmanagement, zentral. Es wird ein Rahmen gespannt, vor dessen Hintergrund in
der empirischen Analyse untersucht werden soll, ob die Parke dazu dienen kénnen,
lindliche Gebiete anhand einer nachhaltigen Regionalentwicklung zu férdern. Das
Kapitel schlieB3t mit der Prizisierung der Fragestellungen.

2.1 TUberblick iiber die Grol3schutzgebiete in Deutschland

Der Gebietsschutz ist neben dem Leitbild der 6kologischen Landnutzung und dem
Ressourcenschutz eine der drei Sdulen des Naturschutzes in Deutschland (Ssymank
1999: 2). Er ist das dlteste und wichtigste Instrument der praktischen Naturschutz-
arbeit (Blab 20006: 8) und gilt zugleich als ,,das zentrale Instrument des modernen
Naturschutzes (Mose 2009: 11). Europaweit besteht eine Vielzahl an Schutzgebie-
ten, also ,,dauerhafte[n] Sicherungen von Gebieten aufgrund gesetzlicher [...] Best-
immungen mit festgelegten Schutzzielen® (Ssymank 1999: 2). In Deutschland gibt
der Bund die Rahmengesetzgebung des Naturschutzes durch das Bundesnatur-
schutzgesetz (BNatSchG) vor. Entsprechend kénnen nach dem geltenden

F. Weber, Naturparke als Manager einer nachhaltigen Regionalentwicklung,
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BNatSchG (Natur-)Landschaften® zu Schutzgebieten erklirt werden. Allerdings ist
die Durchfihrung und Umsetzung der Schutzgebiete anhand von Landesnatur-
schutzgesetzen Aufgabe der Linder, also der Landesnaturschutzbehérden (Ssymank
1997: 17; 1999: 2).

Je nach Schutzwiirdigkeit des Gebietes, der Groe und dem Schutzziel (von
Haaren 2005: 700) werden Nationalparke, Biosphirenreservate und Naturparke
unterschieden, die unter dem Begriff der GrofBschutzgebiete zusammengefasst
wetrden (Mehnen/Mose/Strijker 2010: 382) (siche Kapitel 2.2.1.4). Job (2000) be-
zeichnet Grofischutzgebiete als ,,rechtlich festgesetzte und von einer Trigerorgani-
sation gemanagte Flichen fiir Naturschutz und Landschaftspflege. Es sind gro(3-
raumige Gebiete von mindestens 1.000 ha, im Allgemeinen jedoch tiber 10.000 ha
Gr6Be” (Job 2000: 36).

Um Naturparke in das System der GroBschutzgebiete einzuordnen, ist es zu-
nichst erforderlich, zentrale Aspekte des Wandels des Naturschutzgedankens in
Deutschland zu etliutern, da dieser mit entscheidend fir das Grundverstindnis der
drei GroBschutzgebietstypen ist. AnschlieBend wird ein Uberblick iiber die Aufga-
ben der Nationalparke, Biosphirenreservate und Naturparke gegeben. Zudem wer-
den durch eine Abgrenzung der Grofischutzgebiete untereinander die Besonderhei-
ten der Naturparke herausgearbeitet.

5  Der Begriff ,,Landschaft” kann aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden: In einer

objektivistischen Perspektive wird ,,Landschaft™ als ein ,,physisches Objekt™ (Kithne 2011:
294) verstanden, welches tatsichlich existiert. In einem sozialkonstruktivistischen Verstindnis
ist dagegen Landschaft nicht ,einfach® gegeben und klar identifizierbar. Landschaft ist ent-
sprechend als sozial konstruiert zu konzeptionalisieren (Kihne 2005; 2011: 295). Was erfasst
wird, stellt nicht einfach den Raum dar, sondern wird selektiert und mit bestimmten Bedeu-
tungen aufgeladen (Kithne 2006: 1; 2008a: 190-192). So entstehen auch Vorstellungen stereo-
typer Landschaften, also Landschaften, die durch allgemeine, charakteristische Elemente wie
Wilder, Wiesen und Biche gekennzeichnet sind (Kithne 2008a: 193, 195-196; 2008b: 84-85).
Entsprechend ist das, was gemeinhin heute als ,,schéne Landschaft™ bezeichnet wird, einge-
bunden in gesellschaftliche Entwicklungen und aktuell giltige, gingige Bewertungen (dazu
Kihne 2006: 50). Die Bewertung und Deutung von Landschaften ist also einem Wandel un-
terzogen (Kihne 2006: 40, 50; 2008a: 197; 2009: 226; Stakelbeck/Weber 2013). So variieren
auch die Bewertungen, was als schiitzenswerte Landschaften gefasst wird.
Vor diesem Hintergrund kénnen auch Naturlandschaften beziehungsweise kann Natur als so-
zial konstruiert verstanden werden. Hartz und Kiithne (2010) bezeichnen Natur und Land-
schaft als ,,hybride Phinomene®, weil sie zum einen auf ,,Objektebene physisch ,verankert’
sind“ und zum anderen ,,begrifflich gebildet werden kénnen (Hartz/Kithne 2010: 343). Die
»Natur® kann vor diesem Hintergrund als ,,,Spezialfall’ der Deutung der Elemente des physi-
schen Raums gesehen werden® (Hartz/Kihne 2010: 343).



Uberblick tiber die GroRschutzgebiete in Deutschland 29

2.1.1  Der Wandel des Naturschutigedankens in Dentschland

Naturschutz in Deutschland hat in den letzten fast 200 Jahren einen starken Wandel
erfahren, der sich durch einen unterschiedlichen Umgang mit der Natur erkliren
lisst. Der Naturschutz entstand in Deutschland Ende des 19. Jahrhunderts als ,, Teil
der konservativen Zivilisationskritik™ (Piechocki 2010: 20) und in einer Phase der
sich stetig beschleunigenden Industrialisierung. Ausgangspunkt der Naturschutzbe-
wegung ist der Drachenfels im Siebengebirge, der als Steinbruch fiir den Bau des
Kolner Doms genutzt wurde. Um zu verhindern, dass dieser Felsen aufgrund der
Nutzung verschwindet, stellte ihn die preuBlische Regierung im Jahr 1836 unter
Schutz. Zwar gilt der Drachenfels als erstes Naturschutzgebiet in Deutschland,
allerdings wurde hier kein strenger Naturschutz betrieben: Vielmehr ging es um den
Schutz eines ,,romantisch aufgeladene[n] National-Symbol[s]* bezichungsweise um
die Bewahrung von ,hiibsche[m] Landschaftsmobiliar (BfN 2006). Naturschutz
wurde in dieser Zeit auch als ,,Heimatschutz® verstanden, in dem ,,geliebte Bilder
der Heimat® (Conwentz 1913 zit. n. Barthelmef3 1988: 181) geschiitzt werden und
nicht ,,Schritt fiir Schritt dem ,,zerstérenden materialistischen Zeitgeist (Rudorff
o. J. zit. n. Barthelmef3 1988: 183) der Industrialisierung zum Opfer fallen sollten.
Die ,,Heimat“¢ galt als ,,gewachsene Kulturlandschaft® als wichtiges ,,Schutzgut®
(Piechocki 2010: 46). Die ,,Heimatschutzbewegung® des 19. und 20. Jahrhunderts
orientierte sich an einer ,,gefiihlsdominierten Bindung® der Heimat mit ,,rdumlichen
Komponenten® (Kithne 2011: 292). Entsprechend dieser Vorstellung wurden be-
stimmte ,,physische[-] Objekte®, wie der Drachenfels, unter Schutz gestellt, denen
eine ,,hohe symbolische [...] Bedeutung zugeschrieben® wurde (Kithne 2011: 292).
Durch die Nationalpark-Idee, die Ende des 19. Jahrhunderts in den USA dis-
kutiert wurde, wandelte sich das Verstindnis des Naturschutzes: Der , klassische®
Naturschutz in Nationalparken geht von einem ,,Antagonismus‘ zwischen Mensch
und Natur aus, bei dem die Schutzwiirdigkeit unberithrter Gebiete betont wird. Die
Natur soll sich in ihrer Entwicklung ,,selbst™ tiberlassen und ,,tradierte Nutzungs-
formen beendet werden (Job/Metzler/Vogt 2003: 4-5). Entsprechend dieser Idee
entstand 1872 der erste amerikanische Nationalpark, der Yellowstone-Nationalpark.
Durch die Impulse aus den USA wurde die Idee des flichenhaften Gebietsschutzes

6 Der Begriff der ,,Heimat™ kann ,,positivistisch® oder — wie auch der Begriff ,,Landschaft* — als
,,sozial konstruiert konzeptionalisiert werden (Kihne 2009; 2011). ,,Heimat“ wird entspre-
chend einer sozialkonstruktivistischen Sichtweise mit unterschiedlichen ,,Assoziationen, Sinn-
zuschreibungen und Deutungsmustern verbunden® und ist folglich von den Bewertungen des
jeweiligen Akteurs abhingig (Kithne 2011: 293). Die Konstruktion von ,,Heimat“ stellt eine
,,symbolische Zuschreibung® dar. Das heif3t, ,,[b]estimmten Objekten wird symbolisch die Be-
deutung zugeschrieben, Heimat zu sein® (Kithne 2011: 294). Wird Heimat als ,,Konstrukt ver-
standen®, unterliegt sie einer sozialen Definition: ,,Was, wann, von wem, in welchem Zusam-
menhang als Heimat [...] kommunizierbar ist, ist abhingig vom sozialen Definitionsprozess
(Kithne 2009: 2206).
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sowie des ,,neuen” Naturschutzgedankens allmahlich auch in Deutschland disku-
tiert. Ernst Rudotff’ setzte sich ab 1880 fur den Erhalt der ,Natur in ihrer Utr-
springlichkeit ein und prigte das Wort ,,Naturschutz* (Rudorff o. J. zit. n. BN
2006). Im Jahr 1898 forderte Wilhelm Wetekamp® im PreuBischen Abgeordneten-
haus groBflichige, ,unantastbare Schutzgebiete (BfN 2006) beziechungsweise
mwotaatsparke™ (Buchwald 1966: 1168). In dieser Zeit sollten Gebiete geschiitzt wer-
den, indem Nutzungen — wie die Forstwirtschaft — aus dem Gebiet genommen
wurden. Eigentlich passt diese Idee des strengen Naturschutzes unter Ausschluss
des Menschen nicht nach Deutschland, da es bereits seit langem ein vom Menschen
geprigtes Kulturland® ist. Wirden bisher genutzte Flichen unter Schutz gestellt,
wiirden diese langsam verwildern und sich in Richtung einer potenziell-natirlichen
Vegetation entwickeln (Bitzing/Stakelbeck 2010: 2) — ein Gedanken, der auch in
den deutschen Nationalparken ab den 1970er Jahren entscheidend wurde.

Nach Barthelmef3 (1988: 127) und Hammer (2002: 113) sind sowohl die Natut-
als auch die Kulturlandschaft, welche im europiischen Lebensraum nebeneinander
stehen, gleich wichtig und unvetzichtbar (auch Bitzing/Stakelbeck 2010: 2). Dem-
nach steht neben dem , klassischen Naturschutzverstindnis der zweite Ansatz des
Kulturlandschaftschutzes, der eng verbunden ist mit der Idee der Naturparke ab
den 1950er Jahren und den Biosphirenreservaten ab den 1970er Jahren. Die unter-
schiedlichen inhaltlichen Ausrichtungen des Naturschutzgedankens lassen sich in
den Konzeptionen der drei GroB3schutzgebietstypen wiederfinden.

2.1.2 Nationalparke: ,,Natur Natur sein lassen

Nationalpatke sind weltweit die altesten und zugleich bekanntesten Schutzgebiete.
Der erste deutsche Nationalpark ist der des Bayerischen Waldes, der im Jahr 1970
ausgewiesen wurde (Job 2010: 75, 79). Derzeit gibt es in Deutschland 14 National-
parke, die etwa 0,5 Prozent der Landesfliche — ohne die Watt- und Meeresflichen —
unter Schutz stellen (Blab 20006: 9; Job 2010: 79). Nationalparke gelten als nationale
und internationale Schutzgebietskategorie: Sie konnen dutrch die IUCN! internatio-

7 Komponist und Naturschiitzer.

Politiker im PreuBlischen Abgeordnetenhaus.

9 Kulturlandschaft steht oft als Gegenbegriff zu Naturlandschaft und meint die durch menschli-
che Aktivititen, wie Landwirtschaft, umgewandelte Landschaft — also Landschaften, die unter
HKultur genommen wurden (Wolf 2005: 534). Es sind historische, durch den Menschen
ubetformte Landschaften (First/Lob 2005: 51).

10 Die IUCN (International Union for the Conservation of Nature and Natural Ressource)
wurde im Jahr 1984 als Nicht-Regierungsorganisation gegriindet. Thr Ziel ist es, eine Klassifi-
kation von Schutzgebieten zu entwickeln (Grunwald/Kopfmiiller 2012: 21; Job/Metzler/Vogt
2003: 8). Kriterien fiir die internationale Anerkennung von Nationalparken und anderen
Schutzgebieten wurden festgelegt. Danach werden je nach Schutzintensitit und -zweck sechs

oo}
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nal anerkannt (BfN 2011b) und zugleich auf nationaler Ebene nach § 24
BNatSchG!! zu dieser Schutzgebietskategorie erklirt (StMUG 2011: 36) und von
den Bundeslindern verordnet werden (BfN 2011b).

Nationalparke gelten als die strengste Naturschutzkategorie in Deutschland
(Ssymank 1999: 4). Sie stellen groBle Naturschutzgebiete!? dar und verfolgen das
Ziel, groBflichige und reprisentative Naturlandschaften und deren Artenvielfalt der
Tier- und Pflanzenwelt zu schiitzen und zu erhalten (Job 2000: 36; Ssymank 1997:
19; 1999: 4). Die Naturlandschaften der Nationalparke sollen in einem vom Men-
schen wenig, bezichungsweise kaum beeinflussten und Uberprigten Zustand sein
(Blab 2002: 24). Demnach sind wirtschaftliche Nutzungen, wie zum Beispiel Jagd
oder Forstwirtschaft, nicht beziechungsweise nur unter Vorgaben der Naturschutz-
behorden zuldssig (BN 2011b). In den Nationalparken soll ein ,,mdglichst unge-
storter Ablauf der Naturvorginge in ihrer natiitlichen Dynamik® (Blab 2002: 24)
stattfinden — ganz im Sinne des Mottos ,,Natur Natur sein lassen® (EUROPARC
Deutschland 2006: 6). Die ,,Wildnis®, welche sich aus dieser Entwicklung ergibt, ist
das Ideal der Nationalparke (Job 2010: 76-77). Zu diesem Zweck sind die Parke in
drei unterschiedliche Zonen, die Kern-, Entwicklungs- und Pflegezone, gegliedert.
In der Kernzone, welche laut IUCN 75 Prozent der Nationalparkfliche umfassen
muss, ist der so genannte strenge Naturschutz ohne Einfluss des Menschen grund-
legend. Die Entwicklungszone, die sich um die Kernzone erstreckt, soll sich durch
bestimmte MaBnahmen, wie Waldumbau, im Laufe der Jahre zur Kernzone entwi-
ckeln. In der Pflegezone sind anthropogene Eingriffe, wie die Borkenkiferbekdmp-
fung oder PflegemaBnahmen aus Arten- und Biotopschutzgriinden, zuldssig (Blab
2002: 24, 31).

Fast alle deutschen Nationalparke sind Zielnationalparke (Ssymank 1999: 4),
das heif3t die Kernzone umfasst (noch) nicht 75 Prozent der Parkfliche, wie von der
TUCN gefordert. Zudem sind die meisten Parke fiir eine internationale Anerken-
nung zu klein und weisen eine zu hohe Nutzungsintensitit, wie Infrastrukturen oder
Besiedlungen, auf. Durch Pflegemalinahmen kénnen sie in langfristiger Perspektive

Schutzgebicetskategorien unterschieden: (I) Strenges Naturreservat/Wildnisgebiet, (IT) Natio-
nalpark, (IIT) Naturmonument, (IV) Biotop-/Artenschutz mit Management, (V) Geschiitzte
Landschaft/Geschiitztes marines Gebiet, (VI) Ressourcenschutzgebiet mit Management
(Job/Metzler/Vogt 2003: 8; Ssymank 1999: 4).

11 Nach dem BNatSchG sind Nationalparke Gebiete, die ,,1. groBrdumig, weitgehend unzer-
schnitten und von besonderer Eigenart sind, 2. in einem tberwiegenden Teil ihres Gebiets die
Voraussetzungen eines Naturschutzgebiets erfiillen und 3. sich in einem tberwiegenden Teil
ihres Gebiets in einem vom Menschen nicht oder wenig beeinflussten Zustand befinden oder
geeignet sind, sich in einen Zustand zu entwickeln oder in einem Zustand entwickelt zu wer-
den, der einen méglichst ungestorten Ablauf der Naturvorginge in ihrer natiirlichen Dynamik
gewihrleistet™ (StMUG 2011: 30).

12 Nach der ITUCN miissen Nationalparke eine Fliche von mindestens 10.000 ha aufweisen
(Ssymank 1999: 4).
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international anerkannt werden (Blab 2002: 31). Entsprechend der IUCN sind die
Aufgaben der Nationalparke der Naturschutz, also die Sicherung der ,,6kologischen
Unversehrtheit eines oder mehrerer Okosysteme® (BfN 2011b), die Umweltbildung,
Forschung, Erholung und der nachhaltige Tourismus (BfN 2011b). Erholung und
Tourismus sind, wenn sie den Schutzgrund nicht beeintrichtigen, die einzigen anth-
ropogenen Aktivititen in Nationalparken (Ssymank 1997: 19).

2.1.3  Biosphdarenreservate: Schutz und Entwicklung im Einklang?

Weniger stark auf einen reinen Naturschutz sind Biosphirenreservate ausgerichtet.
Diese wurden ab dem Jahr 1970 durch das Programm ,,Der Mensch und die Bio-
sphire” (MAB) von der UNESCO eingefiihrt (Blab 2006: 9). Ziel der UNESCO ist
ein weltweites Netz aus Biosphdrenreservaten (Ssymank 1999: 4), dessen Zweck die
,»systematische Erfassung aller biogeographischen Ridume der Erde” ist (Erdmann
1997: 55). Dieses Netz soll einen reprisentativen Ausschnitt von Natur- und Kul-
turlandschaften aufweisen (Erdmann 1997: 55; Kihne 2010: 28).

Bei Biosphirenreservaten ist der handelnde Mensch, im Gegensatz zu den Na-
tionalparken, integraler Bestandteil (Erdmann 1997: 52). Ziel des MAB-Programms
ist es, ,,die Wechselwirkungen zwischen menschlichem Wirtschaften und dem Na-
turhaushalt zu erforschen sowie [...] [ein] Konzept zur schonenden Ressourcennut-
zung zu entwickeln® (Blab 2006: 9). Es sollen wissenschaftliche Grundlagen und
Programme fir die ,,6kologisch rationale Nutzung der Biosphire® und fir die
,wirksame Erhaltung der Funktionsfihigkeit des Naturhaushaltes® erarbeitet wer-
den (Erdmann 1997: 52). Weiterhin fokussiert das Konzept der Biosphirenreservate
auf eine Verkniipfung der sozialen, 6konomischen und 6kologischen Nachhaltigkeit
(Kihne 2010: 27). In den Reservaten soll eine dauerhafte und umweltgerechte Ent-
wicklung umgesetzt werden (Erdmann 1997: 55), um diese zu Modellriumen der
Nachhaltigkeit zu entwickeln (Brodda 2002: 21). Zu diesem Zweck werden sie,
dhnlich wie Nationalparke, in eine Kern-, Pflege- und Entwicklungszone!?, geglie-
dert (Ktahne 2010: 28).

In Biosphirenreservaten ist der Schutz von Kulturlandschaften zentral. Gerade
weil es sich bei Kulturlandschaften um von Menschen entwickelte und veridnderte
Landschaften handelt, sind in dieser Schutzgebietskategorie anthropogene Nutzun-

13 In der Kernzone ist eine Ausweisung als Naturschutzgebiet erforderlich, in der die anthropo-
gene Nutzung weitgehend ausgeschlossen ist. Die Pflegezone zeichnet sich durch anthropoge-
ne Nutzungen aus und ist durch Natur- und Landschaftsschutzgebiete geschiitzt. Dies bedeu-
tet, dass hier eine naturvertrigliche Nutzung, wie die Pflege von Okosystemen, zulissig ist.
Der Lebensraum der Bevolkerung liegt entsprechend dieser Zonierung in der Entwicklungs-
zone. Hier soll in Sinne einer nachhaltigen Nutzung gewirtschaftet werden (Kithne 2010: 28).
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gen erlaubt, um die Existenzgrundlage der Bevolkerung zu sichern (Hammer 2002:
113).

Biosphirenreservate sollen nach der UNESCO die Funktionen ,,Schutz®,
»Entwicklung™ und ,,logistische Unterstiitzung® wahrnehmen (Blab 2006: 9). Im
Rahmen der Schutzfunktion sollen sie einen ,,Beitrag zur Erhaltung von Landschaf-
ten, Okosystemen, Arten und genetischer Vielfalt leisten (BfN 2011a). Die Ent-
wicklungsfunktion bezieht sich auf die ,Férderung einer wirtschaftlichen und
menschlichen Entwicklung, die soziokulturell und 6kologisch nachhaltig ist® (BfN
2011a). Zur logistischen Unterstiitzung sollen die Reservate in den Bereichen Um-
weltbildung, Forschung, Umweltbeobachtung, Naturschutz und nachhaltige Ent-
wicklung aktiv werden (BfN 2011a). Wenn die Biosphirenreservate die genannten
sowie auferlegten Kriterien!* erfiillen, werden sie von der UNESCO mit dem Ge-
bietspridikat UNESCO-Biosphirenreservat ausgezeichnet und sind damit interna-
tional anerkannt (Blab 2002: 25; 2006: 9). Derzeit gibt es in Deutschland 15 UNE-
SCO-Biosphirenreservate (BfN 2011a), die alle zehn Jahre evaluiert werden (Henne
2009: 345).

Biosphirenreservate sind neben der internationalen Anerkennung seitens der
UNESCO auch Schutzgebiete nach deutscher Rechtssprechung (Blab 2006: 9). Thre
Ausweisung durch das BNatSchG ist unabhingig von der Auszeichnung seitens der
UNESCO (Ssymank 1999: 7). Nach der gesetzlichen Grundlage des BNatSchG §
2515 haben Biosphirenreservate die Aufgabe, groBrdaumige Kultur- und Naturland-
schaften, die durch vielfiltige Nutzungen geprigt sind, zu schiitzen und zu entwi-
ckeln — dies umfasst auch den Biotop- und Artenschutz (Blab 2002: 25, 31). Die
»menschliche[n] Wirtschaftsweise[n] [sollen] im Einklang mit der Natur® stehen
(Job 2000: 36). In Zusammenatbeit mit der regionalen Bevolkerung sollen ,,Kon-
zepte zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft™
(Kihne 2010: 28) erarbeitet und umgesetzt werden. Biosphirenreservate werden
durch die Kiriterien der Naturschutzgebiete und Landschaftsschutzgebiete rechtlich
festgesetzt (Blab 2002: 25).

14 Kiiterien fiir die Ausweisung von UNESCO-Biosphirenreservaten: Mindestgroie von 30.000
ha, die Kern- und Pflegezone mussen mindestens 20 Prozent der Fliche umfassen oder als
Naturschutzgebiet oder Nationalpark ausgewiesen sein. Zudem muss eine Verwaltung etabliert
werden (Blab 2002: 25).

15 Nach dem BNatSchG § 25 sind Biosphirenreservate ,,einheitlich zu schiitzende und entwi-
ckelnde Gebiete, die 1. groBriumig und fir bestimmte Landschaftstypen charakteristisch sind,
2. in wesentlichen Teilen ihres Gebiets die Voraussetzungen eines Naturschutzgebiets, im tib-
rigen iberwiegend eines Landschaftsschutzgebiets erfiillen, 3. vornehmlich der Erhaltung,
Entwicklung und Wiederherstellung einer durch hergebrachte vielfiltige Nutzung geprigten
Landschaft und der darin historisch gewachsenen Arten- und Biotopvielfalt, einschlieSlich
Wild- und fritherer Kulturformen wirtschaftlich genutzter oder nutzbarer Tier- und Pflanzen-
arten dienen, und 4. beispielhaft der Entwicklung und Erprobung von die Naturgiiter beson-
ders schonenden Wirtschaftsweisen dienen® (StMUG 2011: 36-37).
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2.1.4  Naturparke: Schutz von Kulturlandschaft im Fokus

Worin bestehen im Vergleich zu den Zielen der Nationalparke und Biosphirenre-
servate zentrale Aufgaben von Naturparken? Naturparke werden von den Bundes-
lindern, also den Obersten Naturschutzbeh6rden, nach dem geltenden Bundesna-
turschutzgesetz (§ 27 BNatSchG) und den jeweiligen Landesnaturschutzgesetzen
ausgewiesen (Job 2000: 34). Nach § 27 BNatSchG sind Naturparke ,,einheitlich zu
entwickelnde und pflegende Gebiete®, die sich unter anderem fiir Erholung und
nachhaltigen Tourismus sowie Bewahrung der Arten- und Biotopvielfalt eignen und
zu einer Férderung einer nachhaltigen Regionalentwicklung beitragen sollen (siche
Textfeld 1, StMUG 2011: 38).

Textfeld 1:  § 27 BNatSchG

,(1) Naturparke sind einheitlich zu entwickelnde und pflegende Gebiete, die

1. groBRréumig sind,

2. Uberwiegend Landschaftsschutzgebiete oder Naturschutzgebiete sind,

3. sich wegen ihrer landschaftlichen Voraussetzungen fiir die Erholung besonders eignen und in
denen ein nachhaltiger Tourismus angestrebt wird,

4. nach den Erfordernissen der Raumordnung fiir Erholung vorgesehen sind,

5. der Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung einer durch vielfaltige Nutzung gepréagten
Landschaft und ihrer Arten- und Biotopvielfalt dienen und in denen zu diesem Zweck eine
dauerhaft umweltgerechte Landnutzung angestrebt wird und

6. besonders dazu geeignet sind, eine nachhaltige Regionalentwicklung zu férdern.

(2) Naturparke sollen entsprechend ihren in Absatz 1 beschriebenen Zwecken unter Beachtung der

Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege geplant, gegliedert, erschlossen und weiter-

entwickelt werden*.

QOunelle: SIMUG 2011: 38

Naturparke gelten nach dem BNatSchG (§ 27) nicht als eine selbststindige Schutz-
gebietskategorie, da sie durch Naturschutz- und im gréBeren Teil durch Land-
schaftsschutzgebiete ausgewiesen sind (Job 2000: 34; Ssymank 1999: 10). Einen
stirkeren Schutzstatus kénnten Naturparke nur dann erreichen, wenn sie vermehrt
als Naturschutz- und damit weniger als Landschaftsschutzgebicte ausgewiesen wiir-
den BMU 1994: 30). Gerade weil sie tiberwiegend als Landschaftsschutzgebiete
festgesetzt sind (Job 2000: 34), werden die Parke aus Sicht eines strengen Natur-
schutzes in der unzureichenden Aufgabenwahrnehmung des Naturschutzes kritisiert
(Weiger 1981). Entsprechend dieser Perspektive gelten sie als entbehrlich fir den
Naturschutz (Ssymank 1999: 10).

Jeder der mehr als 100 Naturparke in Deutschland reprisentiert eine besonde-
re Natur- bezichungsweise Kulturlandschaft (VDN 2011c¢; f): Kistenlandschaften
wie im Naturpark Usedom, Mittelgebirgslandschaften wie in den Naturparken Harz,
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BergstraBle-Odenwald, Thiringer Wald oder Altmiihltal sowie Gebirgslandschaften
wie im Naturpark Nagelfluhkette bilden dabei nur einen Ausschnitt der Naturpark-
Tandschaften. Die Parke nehmen derzeit etwas mehr als ein Viertel der Landesfla-
che ein (Forst/Schetfose 2010). Ihre Gesamtfliche wird sich in den nichsten Jahren
voraussichtlich noch vergréflern, da nach wie vor neue Parke ausgewiesen werden
(IP091).

Der Kulturlandschaftsschutz, also der Schutz der von Menschen genutzten
und verinderten Landschaft, ist zentrales Element der Naturpark-Arbeit. Nach dem
Verband Deutscher Naturparke, dem VDN, ist es Ziel und Aufgabe der Parke
»Kulturlandschaften, die aus Naturschutzgrinden sowie wegen ihrer besonderen
Eigenart und Schonheit von herausragender Bedeutung sind, zu erhalten, zu entwi-
ckeln oder wiederherzustellen® (VDN 2011c). Sie verbinden den Lebensraumschutz
fir Tier- und Pflanzenarten mit einer anthropogenen Nutzung von Natur und
Landschaft (StMUGYV 20006: 8). Die Patrke sollen in diesem Sinne als Vorbildland-
schaften (VDN 2011f) zu ,,Regionen einer nachhaltigen Entwicklung des lindlichen
Raums werden® (VDN 2011c). Zu diesem Zweck wird eine Verbindung von Natur-
schutz und Erholungsvorsorge mit einer umweltvertriglichen Landnutzung, Wirt-
schaftsentwicklung sowie einer nachhaltigen Bewirtschaftung der natiirlichen Res-
sourcen angestrebt (VDN 2011c). Damit verfolgen Naturparke eine doppelte Ziel-
setzung: Hs sollen Kulturlandschaften, die durch vielfiltige Nutzungsformen ge-
kennzeichnet sind, bewahrt und entwickelt werden. Zudem gelten sie als Gebiete, in
denen sich die landschaftlichen Voraussetzungen besonders gut fiir die naturbezo-
gene Erholung eignen (Job/Metzler 2006: 355).

Neben diesen beiden tibergeordneten Zielsetzungen werden nach den Vorstel-
lungen des VDN und den Vorgaben des BNatSchG (§ 27) finf weitere Handlungs-
felder der Naturparke unterschieden: Management und Organisation, Naturschutz
und Landschaftspflege, Erholung und nachhaltiger Tourismus, Umweltbildung und
Kommunikation sowie nachhaltige Regionalentwicklung (StMUG 2011: 38; VDN
2009: 12-23, 31).

Trotz der allgemeinen Vorgaben der Naturpark-Aufgaben durch das
BNatSchG weisen die einzelnen Naturparkkonzepte sehr unterschiedliche Schwer-
punkte auf. Dies begriindet sich durch zwei Aspekte: Zum einen ist das BNatSchG
nur Rahmengesetz und Landesnaturschutzgesetze haben unterschiedliche Foki
(Blab 2006: 10). Aufgrund dieser Aufteilung zwischen den Kompetenzen von Bund
und Lindern ,existieren in den Lindern unterschiedliche Regelungen zur Planung,
Ausweisung, Organisation und Anerkennung von Naturparken® (Blab 2002: 25).
Zum anderen liegen den Parken oft verschiedene Konzeptionen und damit unter-

16 IP09 verweist auf einen der Interviewpartner, mit dem fiir diese Arbeit ein Gesprich gefiihrt
wurde. Eine ausfiihrliche Ubersicht iiber die Interviewpartner und das methodische Vorgehen
erfolgt in Kapitel 4. Zur besseren Lesbarkeit wird in dieser Arbeit beim Zitieren der Inter-
viewpartner auf die Nutzung des Konjunktivs verzichtet.
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schiedliche Schwerpunktsetzungen in den Naturpark-Satzungen zugrunde (Blab
2002: 25). Demnach wird es heute als schwierig angesehen, ein gemeinsames Leit-
bild und eine gemeinsame Ausrichtung umzusetzen (BMU 1994: 11-12; Hanstein
1972: 11).

2.1.5  Eine Abgrenzung der Grofischutzgebiete in Zusammenhang mit der aktuellen Diskussi-
on des Naturschutzgedankens

Nach diesem ecinfihrenden Blick auf Nationalparke, Biosphirenreservate und Na-
turparke werden nun zentrale Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausgearbeitet
(dazu auch Tabelle 1).

Alle drei GroBschutzgebietstypen werden im BNatSchG festgelegt, wobei je-
weils die Zustindigkeit bei der Ausweisung von Gebieten auf Bundeslinderebene
liegt. Der Bund gibt nur den Rahmen vor, wihrend die Bundeslinder Einfluss auf
konkrete Ausrichtungen haben. Entsprechend ergeben sich je nach Bundesland
Unterschiede, wie die einzelnen Schutzgebiete verwaltungstechnisch implementiert
werden. Nationalparke sind in der Regel Landesorganisationen (siche dazu im De-
tail Kapitel 6.2.4.1). Biosphirenreservate sind hingegen unter anderem als Landes-
organisationen oder Zweckverbinde organisiert. Naturparke ihrerseits konnen, wie
noch in Kapitel 2.2.3.3 ausgeftihrt wird, als Vereine, Zweckverbinde oder Landes-
organisationen aufgestellt sein. Markante Unterschiede zwischen den GrofBschutz-
gebieten lassen sich hinsichtlich der Anzahl und der eingenommenen Fliche in
Bezug auf die Gesamtfliche Deutschlands feststellen.

Im Vergleich zu Biosphirenreservaten und Nationalparken bilden Naturparke
,»den absoluten Schwerpunkt der deutschen GrofB3schutzgebietspolitik® (Job 2000:
30), da bei Naturparken der Kulturlandschaftsschutz zentral ist und Deutschland
ein ,, Kulturland’ [ist], in welchem es keine unberithrten Natutlandschaften mehr
gibt™ (Job 2000: 36). Im Jahr 2011 bestanden in Deutschland 104 Naturparke, dage-
gen ,,nur® 14 Nationalparke und 15 Biosphirenreservate. Im Vergleich zu Natio-
nalparken und Biosphirenreservaten dominieren Naturparke auch in der rdumli-
chen Ausdehnung. Naturparke nehmen etwa 27 Prozent der deutschen Landesfla-
che ein, Nationalparke 0,5 Prozent und Biosphirenreservate etwa 3 Prozent.



2 Springer
http://www.springer.com/978-3-658-01971-6

Maturparke als Manager einer nachhaltigen
Regionalentwicklung

Probleme, Potenziale und Lisungsansatze
Weber, F.

2013, XX, 317 5. 22 Abb., Softcover

ISBEN: 978-3-658-01971-6



	2 Naturparke – ländliche Räume – Regionalentwicklung
	2.1 Überblick über die Großschutzgebiete in Deutschland
	2.1.1 Der Wandel des Naturschutzgedankens in Deutschland
	2.1.2 Nationalparke: „Natur Natur sein lassen“
	2.1.3 Biosphärenreservate: Schutz und Entwicklung im Einklang?
	2.1.4 Naturparke: Schutz von Kulturlandschaft im Fokus
	2.1.5 Eine Abgrenzung der Großschutzgebiete im Zusammenhang mit der aktuellen Diskussi-on des Naturschutzgedankens





